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Fläche A 1 (ca. 4,6 ha) 
 
Flächenverlust und Bodenqualität: 
Eine TF von ca. 2 ha wird als Ackerland genutzt. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für die Energieer-
zeugung sind die Möglichkeiten einer Energieerzeugung auf bereits versiegelten Flächen (Dachflächen, 
Parkplatzflächen) sowie andere Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung zu nutzen; landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Bodenschutzklausel, § 
1aAbs. 2 BauGB).  
 
Erschließung: 
Sofern die Kabeltrasse für die Einspeisung über/durch landwirtschaftliche Flächen geführt wird, ist die Pla-
nung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
Die Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, 
zulässig. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage voll-
ständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflich-
tung und diesbezügliche dingliche Absicherung sind sicherzustellen.  
 
Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
Bestehende Drainiagesysteme sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
 
 
 
 
Fläche A 2 (ca. 6,5 ha) 
 
Flächenverlust und Bodenqualität: 
Es wird hier ertragsfähiges Ackerland (Spargelanabauflächen) überplant. Mit Grund und Boden soll spar-
sam und schonend umgegangen werden.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für die Energieer-
zeugung sind die Möglichkeiten einer Energieerzeugung auf bereits versiegelten Flächen (Dachflächen, 
Parkplatzflächen) sowie andere Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung zu nutzen; landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Bodenschutzklausel, § 
1aAbs. 2 BauGB).  
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Erschließung: 
Sofern die Kabeltrasse für die Einspeisung über/durch landwirtschaftliche Flächen geführt wird, ist die Pla-
nung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
Die Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, 
zulässig. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage voll-
ständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflich-
tung und diesbezügliche dingliche Absicherung sind sicherzustellen.  
 
Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
Bestehende Drainiagesysteme sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
 
 
 
 
Fläche A 3 (ca. 31,9 ha) 
 
Flächenverlust und Bodenqualität: 
Es wird hier ertragsfähiges Ackerland überplant. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für die Energieer-
zeugung sind die Möglichkeiten einer Energieerzeugung auf bereits versiegelten Flächen (Dachflächen, 
Parkplatzflächen) sowie andere Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung zu nutzen; landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Bodenschutzklausel, § 
1aAbs. 2 BauGB).  
 
Erschließung: 
Sofern die Kabeltrasse für die Einspeisung über/durch landwirtschaftliche Flächen geführt wird, ist die Pla-
nung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
Die Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, 
zulässig. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage voll-
ständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflich-
tung und diesbezügliche dingliche Absicherung sind sicherzustellen.  
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Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
Bestehende Drainiagesysteme, sowie deren Entwässerung, sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
 
 
 
 
Fläche A 4 (ca. 15,1 ha) 
 
Flächenverlust und Bodenqualität: 
Es wird hier ertragsfähiges Ackerland überplant. Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umge-
gangen werden.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für die Energieer-
zeugung sind die Möglichkeiten einer Energieerzeugung auf bereits versiegelten Flächen (Dachflächen, 
Parkplatzflächen) sowie andere Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung zu nutzen; landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Bodenschutzklausel, § 
1aAbs. 2 BauGB).  
 
Erschließung: 
Sofern die Kabeltrasse für die Einspeisung über/durch landwirtschaftliche Flächen geführt wird, ist die Pla-
nung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
Die Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, 
zulässig. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage voll-
ständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflich-
tung und diesbezügliche dingliche Absicherung sind sicherzustellen.  
 
Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
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Bestehende Drainiagesysteme sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
 
 
Fläche A 5 (ca. 15,4 ha) 
 
Flächenverlust und Bodenqualität: 
Es wird hier ertragsfähiges Ackerland überplant. Teilweise handelt es sich hier um Ackerflächen mit über-
durchschnittlicher Bonität. Diese Flächen sollten weiterhin in landwirtschaftlicher Produktion verbleiben. 
Wir bitten hier die Gemeinde Röthlein ihre Planung zu überdenken. Mit Grund und Boden soll sparsam und 
schonend umgegangen werden.  
Zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen für die Energieer-
zeugung sind die Möglichkeiten einer Energieerzeugung auf bereits versiegelten Flächen (Dachflächen, 
Parkplatzflächen) sowie andere Maßnahmen der regenerativen Energieerzeugung zu nutzen; landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden (Bodenschutzklausel, § 
1aAbs. 2 BauGB).  
 
Erschließung: 
Sofern die Kabeltrasse für die Einspeisung über/durch landwirtschaftliche Flächen geführt wird, ist die Pla-
nung mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten abzustimmen 
 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen: 
Die Nutzung der Freiflächenphotovoltaikanlage ist nur, solange die Stromerzeugung aufrechterhalten wird, 
zulässig. Wird die Stromerzeugung dauerhaft aufgegeben, so ist spätestens 1 Jahr danach die Anlage voll-
ständig zurückzubauen. Nach Beendigung der Nutzung als Freiflächenphotovoltaikanlage ist eine uneinge-
schränkte landwirtschaftliche Nutzung der Fläche sicher zu stellen. Eine entsprechende Rückbauverpflich-
tung und diesbezügliche dingliche Absicherung sind sicherzustellen.  
 
Bodenveränderungen: 
Eingriffe in Böden sind, soweit möglich zu vermeiden bzw. minimieren. Der Boden soll nach Abschluss der 
Baumaßnahme und der Rekultivierung möglichst vollständig wiederhergestellt werden und seine natürli-
chen Bodenfunktionen nach § 2 BBodSchG wahrnehmen können. 
 
Angrenzende landwirtschaftliche Flächen: 
Die geplanten Pflanzmaßnahmen dürfen angrenzende landwirtschaftliche Nutzflächen nicht beeinträchti-
gen. Regelmäßige Pflege (Rückschnitt) der Anpflanzungen ist durch den Bauherrn sicher zu stellen. 
Er muss sichergestellt sein, dass die ortsübliche Bewirtschaftung angrenzender landwirtschaftlicher Nutz-
flächen uneingeschränkt fortgeführt werden kann. Staub-/Lärm-/Geruchsentwicklungen bei landwirt-
schaftlicher Bewirtschaftung sind hinzunehmen.  
Bestehende Drainiagesysteme sind zu erhalten, bzw. wieder her zu stellen. 
 
Wege: 
Die bestehenden Wege müssen für die Landwirtschaft weiterhin uneingeschränkt nutzbar sein.  
 
 
Fläche B 1 (ca. 8,6 ha) 
 
Keine Einwände. 
 
 




